
1283 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (1212 der Beila­
gen): Bundesgesetz über begünstigende Son­
dermaßnahmen im Bereich des Abgaben- und 
des Devisenrechtes sowie über eine Änderung 
des FinanzstJrafgesetzes (Steueramnestiegesetz ) 

In Anlehnung an eine in der Schweiz auf den 
1. Jänner 1969 relativ erfolgreich durchgeführte all­
gemeine Steueramnestie enthält Abschnitt I des 
vorliegenden Gesetzentwurfes den Vorschlag für 
ein vergleichbares Vorhaben, dessen wesentlichster 
Inhalt in der Folge kurz dargestellt werden wird. 
Sonderrnaßnahmen im Bereich des Devisenrechtes 
sind im Abschnitt 11 des Gesetzentwurfes vorgese­
hen; hiedurch soll bewirkt werden, daß hinsichtlich 
nicht ordnungsgemäß bewilligter Devisentransak­
tionen ein den devisenrechtlichen Bestimmungen 
entsprechender Zustand unter Abstandnahme von 
ansonsten einzuleitenden Strafverfahren hergestellt 
und damit auch die Rückführung von Vermögens­
werten nach Österreich erleichtert werden könnte. 
Künftiges den Abgabenvorschriften entsprechendes 
Verhalten setzt aus den bereits dargelegten Grün­
den vielfach die Rückkehr des Abgabepflichtigen 
zur Steuerehrlichkeit auch für Zeiträume oder Zeit­
punkte, hinsichtlich derer er bereits Abgabenver­
kürzungen bewirkt hat, voraus; dies könnte durch 
Inanspruchnahme der vorgeschlagenen Begünsti­
gungen herbeigeführt werden. 

Das Kernstück der in Aussicht genommenen 
Maßnahmen besteht darin,daß bei der Festsetzung 
bestimmter, im § 2 des Entwurfes aufgezählter 
Abgaben für 1978 und frühere Jahre nicht offenge­
legte Umstände unter der Voraussetzung der voll­
ständigen abgabenbehördlichen Kenntnis der 
Grundlagen für die Bemessung derartiger Abgaben 
eines Abgabepflichtigen für die Jahre 1979 und 
19~0 nicht meht berücksichtigt werden dürfen und 
d'aß bezüglich der mit solchen Umständen in 
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Finanz­
vergehen auch die Strafbarkeit erlischt. 

Fister 

. Berichterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den gegen­
ständlichen Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
14. Oktober 1982 in Verhandlung genommen und 
beschlossen, zur Vorbehandlung des Gegenstandes 
einen Unterausschuß einzusetzen. Diesem gehörten 
von der Sozialistischen Partei Österreichs die 
Abgeordneten M ü h I b ac he r (Obmann), 
P f e if er, Dr. Erich Sc h m i d t, Te s chi und 
Dr. Ve sei s k y, von der Österreichischen V olks­
partei die Abgeordneten Dkfm. Dr. K e i m e I 
(Obmann-Stellvertreter), K ern, K 0 p p e n -
s t ein e rund Dkfm. Dr. S te i d I sowie von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs der Abgeordnete 
Dkfm. Bau e r (Schriftführer) an. 

Der Unterausschuß hat sich noch am selben Tag 
konstituiert und den Gesetzentwurf in seiner Sit­
zung am 22. Oktober 1982 unter Heranziehung 
von Sachverständigen beraten. Im Zuge der Unter­
ausschußberatungen wurde über den Gegenstand 
kein Einvernehmen erzielt. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über die Beratungen hat der 
Finanz- und Budgetausschuß den Antrag in seiner 
Sitzung am 5. November 1982 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten P fe i f er, Dkfm. Dr. K e i m e I, 
Dkfm. Dr. S te i d I, K 0 p p e n s t ein e r, Dkfm. 
Bauer, und Dkfm. DDr. König sowie der 
Bundesminister für' Finanzen Dr. S a Ich e r. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung eines Abänderungsantrages 
der Abgeordneten P f ei f e rund Dkfm. Dr. 
K e i m e I mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
und Budgetausschuß somit den An t r a g,der 
Nationalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n • '. 
Ge set zen t w u r f. die verfassungsmäßige'. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1982 11 05 

Mühlbacher 

Obmann 
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2 1283 der Beilagen 

Bundesgesetz VODl XXX über begün­
stigende Sondermaßnahmen im Bereich des 
Abgaben- und des Devisenrechtes (Steuer­

amnestiegesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Begünstigende Sondennaßnahmen im Bereich des 
Abgabenrechtes 

Grundvoraussetzungen 

§ 1. (1) Wenn für Abgaben (§ 2), bezüglich derer 
der Abgabenanspruch 1979 oder 1980 entstanden 
ist, 'die für die Ermittlung der Bemessungsgrundla­
gen bedeutsamen tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse der Abgabenbehörde In vollem 
Umfang entweder 

1. vor dem 1. Jänner 1983 bekannt waren oder 
2. auf Grund einer nach dem 31. Dezember 

1982 bis 30. Juni 1983 erstatteten Selbstan­
zeige (§ 9) bekannt werden, 

so haben nach den näheren Bestimmungen dieses 
Abschnittes bei'Festsetzung derartiger Abgaben für 
die Zeit vor 1979 Umstände unberücksichtigt zu 
bleiben; die vor dem 1. Jänner 1983 entgegen § 119 
der Bundesabgabenordnung (BAO) nicht offenge­
legt wurden. 

(2) Soweit Umstände nach Abs. 1 unberücksich­
tigt zu bleiben haben, erlischt auch die Strafbarkeit 
von damit in unmittelbarem Zusammenhang ste­
henden Finanzvergehen. 

Sachlicher Anwendungsbereich 

§ 2. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten 
für folgende Abgaben: veranlagte Einkommen­
steuer, veranlagte Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer, Gewerbesteuer , nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital, Umsatz­
steuer (mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer), 
Abgabe von alkoholischen Getränken, soweit diese 
nicht an läßlich der Einfuhr in das Zollgebiet erho­
ben wird, Vermögensteuer, Erbschaftssteueräquiva-

lent, Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie 
Grunderwerbsteuer. 

Fälle der Nichtanwendung 

§ 3. (1) Die Bestimmung des § 1 Abs. 1 ist nicht 
anzuwenden, ' 

1. wenn die Berücksichtigung der in Betracht 
kommenden Umstände eine steuerliche Aus-. 
wirkung zu Gunsten des Abgabepflichtigen 
(§.77 BAO) zur Folge hätte, oder 

2. wenn der Abgabepflichtige (§ 77 BAO) der 
Berücksichtigung der in Betracht kommenden 
Umstände zustimmt oder· 

3. auf Umstände, die bereits am 31. Dezember 
1982 Gegenstand noch nicht abgeschlossener 
abgaben- oder finanzstrafrechtlicher Ermitt­
lungen sind oder auf Grund bis· zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossener derartiger Ermitt­
lungen der Abgabenbehörde bekannt wurden. 

(2) Die Begünstigungen des § 1 sind ferner nicht 
auf einbehaltene, aber nicht abgeführte Lohnsteuer 
und Kapitalertragsteuer sowie auf noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossene Erbschaftssteuerver­
fahren anzuwenden. 

(3) Trotz Vorliegens der Voraussetzungen für 
die Anwendung des § 1 sind in Berufungserledigun­
gen, die nach dem 31. Dezember 1982 ergehen und 
die Zeit vor 1979 betreffen, nicht offengelegte 
Umstände zu berücksichtigen, doch darf sichhie­
durch eine Auswirkung zum Nachteil der Partei 
gegenüber dem angefochtenen Bescheid nur inso­
weit ergeben, als diese Umstände mit Punkten, die 
Gegenstand des Berufungsbegehrens sind, In 

unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

Ergänzende Regelungen zu den Grundvorausset­
zungen 

§ 4. (1) § 1 ist auch anzuwenden, wenn sich 
nachträglich herausstellen sollte, daß die sich aus 
den im Sinne der genannten Bestimmung bekann­
ten oder bekanntgewordenen Verhältnissen erge­
bende, der Abgabenfestsetzung zugrunde gelegte 
Bemessungsgrundlage der jeweiligen Abgabe von 
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1283 der Beilagen 3 

der richtigen höheren Bemessungsgrundlage entwe~ 
der ' 

1. ohne Verschulden des Abgabepflichtigen 
(§ 77 BAO) oder seines Vertreters (§§ 80 ff. 
BAO) oder 

2. im Falle der Fahrlässigkeit (§ 8 Abs. 2 des 
Fivanzstrafgesetzes -' FinStrG) um nicht 
mehr als 10% 

abweicht. 

Wurde eine Abgabe noch nicht festgesetzt, so ist 
von der Bemessungsgrundlage auszugehen, die sich 
auf Grund offengelegter Umstände ergibt. 

(2) Bei der Vermögensteuer sind für die 10%­
Grenze des Abs. 1 Z 2 Abweichungen im sonstigen 
V-ermögen gemäß § 69 Z 5, 9, 10' und 11 des 
Bewertungsgesetzes 1955 (BewG 1955), wenn sie 
zu einer steuerlichen Auswirkung von nicht mehr 
als 2 000 S führen, unbeachtlich. 

(3) § 1 ist auch anzuwenden, wenn sich zwar dIe 
Notwendigkeit für, eine Schätzung der Bemes­
sungsgrundlagen gemäß § 184 BAO ergibt, vom 
Abgabepflichtigen für eine solche Schätzung maß­
geblich erscheinende Umstände jedoch offengelegt 
werden. -

§ 5. (1) Bei der Umsatzsteuer, der Abgabe, von 
alkoholischen Getränken, der Lohnsteuer und der' 
Kapitalertragsteuer tritt an die Stelle der Bemes­
sungsgrundlage im Sinne dieses Abschnittes die 
Höhe der Abgabe, bezogen auf das Kalenderjahr. 

(2) Als Bemessungsgrundlage im Sinne dieses' 
Abschnittes gilt bei der veranlagten Einkommen­
steuer und bei der veranlagten Körperschaftsteuer 
das zu versteuernde Einkommen, vermehrt um die 
Beträge gemäß § 18 Abs.1 Z 4 des Einkommen­
steuergesetzes 1972 (EStG 1972), und für die 
Gewerbesteuer jener einheitliche Steuermeßbetrag, 
der sich unter Außerachtiassung der Fehlbeträge 
gemäß § 6 des Gewerbesteuergesetzes 1953 erge­
ben würde. 

§ 6. (1) Die Voraussetzungen für die Anwen­
dung des § 1 müssen hinsichtlich aller von einem 
Abgabepflichtigen (§ 77 BAO) geschuldeten Abga­
ben (§ 2) erfüllt sein. Hiebei hat bei Arbeitnehmern 
die Lohnsteuer außer Betracht zu bleiben, es sei 
denn, daß diese von der gänzlichen oder teilweisen 
Unterlassung der Einbehaltung Kenntnis hatten; 
dies gilt sinngemäß für, Gläubiger der Kapitaler­
träge hinsichtlich der Kapitalertragsteuer. 

(2) Sind die Voraussetzungen für die Anwen­
dung des § 1 hinsichtlich der Erbschafts- und 
,Schenkungssteuer betreffend Schenkungen unter 
Lebenden infolge Fahrlässigkeit nicht gegeben, so ' 
steht dies, abweichend von Abs. 1, der Anwendbar­
keit des § 1 für wiederkehrend zu erhebende Abga­
ben nicht entgegen. 

§ 7. (1) Die §§ 1, 3 und 4 sind auf Bescheide 
gemäß den §§ 185 bis 195 BAO sinngemäß anzu­
wenden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Einheitswer.t- und Fort­
schreibungsbescheide (§§ 186 und 193 BAO) 
betreffend wirtschaftliche Einheiten oder Unterein­
heiten des' Grundbesitzes. Folgeänderungen (§ 295 
BAO) auf Grund solcher Bescheide sind ungeachtet 
des V orliegens der Voraussetzungen für die 
Anwendung des § 1 beim jeweiligen Abgabepflichti­
gen vorzunehmen. Bei Abgabepflichtigen, bei 
denen die Voraussetzungen für die Anwendung des 
§ 1 vorliegen, haben sich die Folgeänderungen auf 
die Berücksichtigung dieser Einheitswert- oder 
Fortschreibungsbescheide zu beschränken. 

(3) Ist § 1 auf eine Personenvereinigung (Perso­
nengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
anzuwenden,' so treten dessen Wirkungen hinsicht­
lich aller Gesellschafter (Mitglieder) auch insoweit 
ein, als für sie die Grundlagen für die Festsetzung 
von Abgaben betreffend ihre Beteiligung an der 
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) 
gemäß § 186 oder § 188 BAO festgestellt werden, 
und ferner für alle von der Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) als Abgabepflichtiger (§ 77 
BAO) geschuldeten Abgaben. 

, (4) Ist § 1 auf eine Personenvereinigung (Perso­
nengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
nicht anzuwenden, so gilt Abs. 2 zweiter und drit­
ter Satz sinngemäß und können deren Gesellschaf­
ter (Mitglieder) ungeachtet des Umstandes, daß für 
sie die Voraussetzungen für die Anwendung des § 1 
vorliegen, für alle von der Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) als Abgabepflichtiger (§ 77 
BAO) geschuldeten Abgaben in Anspruch genom­
men werden. 

Sonderregelung betreffend Rechtsschutz bei Wie­
deraufnahme des Verfahrens 

§ 8. Liegen die Voraussetzungen für die unmit­
telbare oder sinngemäße An,wendung des § 1 Abs. 1 
vor, so darf auf das Hervorkommen von Umstän­
den im Sinne dieser Bestimmung eine sich auf die 
Zeit vor 1979 zum Nachteil des Abgabepflichtigen 
(§ 77 BAO) auswirkende Wiederaufnahme des 
Verfahrens gemäß § 303 Abs. 4 BAO nicht gestützt 
werden, sofern es sich nicht um Umstände handelt, 
die unter § 3 Abs. 1 Z 3 fallen. 

Selbstanzeige 

§ 9. (1) Für Selbstanzeigen im Sinne dieses 
Abschnittes gelten die Bestimmungen des § 29 
FinStrG, soweit in den Abs. 2 bis 5 nicht anderes 
bestimmt ist. 

(2) Zur Erstattung einer Selbstanzeige sind 
Gesamtschuldner, noch nicht in Anspruch genom­
mene Haftungspflichtige, in den §§ 80 H. BAO 
bezeichnete Vertreter und bei Personenvt:reinigun­
gen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechts­
persönlichkeit deren Gesellschafter (Mitglieder) 
auch dann befugt, wenn sie nicht Beteiligte (§ 11 
FinStrG) des Finanzvergehens sind. - " 
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4 1283 der Beilagen 

(3) Die Beurteilung, ob in der Selbstanzeige die 
für die Feststellung der Abgabenverkürzung 
bedeutsamen Umstände offengelegt wurden (§ 29 
Abs. 2 FinStrG), hat sich nach § 4 zu richten. 

(4 ) Werden auf Grund einer Selbstanzeige 
Umstände bekannt, die jemanden anderen als den 
Anzeiger betreffen, so kann dieser andere ohne 
Rücksicht darauf, ob im Zusammenhang damit 
Gründe vorliegen, die nach § 29 Abs. 3 lit. a und b 
FinStrG die Straffreiheit ausschließen würden, bis 
30. Juni 1983, jedoch nicht erst nach Beendigung 
einer anhängigen abgabenbehördlichen Prüfung, 
Selbstanzeige erstatten; § 29 Abs. 3 lit. c FinStrG 
bleibt unberührt. 

(5) Die Selbstanzeige wirkt für alle am Finanz­
vergehen Beteiligten (§ 11 FinStrG). 

(6) Die Wirkungen einer Selbstanzeige sind nicht 
an das Erfordernis der ,rechtzeitigen Entrichtung 
im Sinne des § 29 Abs. 2 FinStrG geknüpft. 

Vermögensteuerreehtliehe und bewertungsreehtli­
ehe Sonderregelungen 

§ 10. (1) Ist § 1 nicht für alle zum jeweiligen Ver­
anlagungszeitpunkt zur Vermögensteuer zusam­
men zu veranlagenden Personen anzuwenden, so 
stehen zwar die Bestimmungen dieses Abschnittes 
der Festsetzung' der Vermögensteuer für die Zeit 
vor 1979 nicht entgegen, doch sind bei der Ermitt­
lung des Gesamtvermögens hinsichtlich der Vermö­
gensteile jener Personen, bei denen die V orausset­
zungen für die Anwendung des § 1 gegeben sind, 
die Bestimmungen dieses Abschnittes zu beachten. 

(2) Den das Jahr 1979 betreffenden Selbstanzei­
gen (§ 9) sind in allen in Betracht kommenden Fäl­
len ungeachtet der Wertgrenzen des § 21 Abs. 1 Z 1 
lit. c BewG 1955 und des § 13 Abs. 1 Z 1 des Ver­
mögensteuergesetzes 1954 eine Einheitswerterklä­
rung des Betriebsvermögens zum 1. Jänner 1979 
und eine Vermögensteuererklärung zum 1. Jänner 
1979 anzuschließen. 

(3) Auf Grund von Selbstanzeigen (§ 9) sind in 
allen in Betracht kommenden Fällen Wertfort­
schreibungen der Einheitswerte des Betriebsvermö­
gens und Neuveranlagungen zur Vermögensteuer 
auf den 1. Jänner 1979 ungeachtet der Wertgren­
zen des § 21 Abs. 1 Z 1 lit. c BewG 1955 und des 
§ 13 Abs. 1 Z 1 des Vermögensteuergesetzes 1954 
durchzuführen. 

Einkommensteuerreehtliche und ertragsteuerreeht­
liehe Sonderregelungen 

§ 11. (1) Bei der Bewertung der einzelnen Wirt­
schaftsgüter eines Abgabepflichtigen, der. eine. 
Selbstanzeige (§ 9) erstattet, ist § 6 EStG 1972 nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungela anzuwen­
den: 

1. bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß 
des letzten im Kalenderjahr 1979 endenden 
Wirtschaftsjahres zum Betriebsvermögen des 
Abgabepflichtigen gehört haben, ist in den 

. folgenden Wirtschaftsjahren von jenen Wer­
ten auszugehen, die in der Vermögensüber­
sicht für das letzte im Kalenderjahr 1978 
endende Wirtschaftsjahr angesetzt waren 
(Buchwerte) oder anzusetzen gewesen wären. 

2. Z 1 gilt sinngemäß für zu einem Betriebsver­
mögen gehörende Wirtschaftsgüter, die nicht 
in einer Vermögensübersicht anzusetzen 
waren und für nicht zu einem Betriebsvermö­
gen gehörende Wirtschaftsgüter, die bereitS 
im Kalenderjahr 1978 der Erzielung von Ein­
nahmen gedient haben. 

(2) Wird anläßlich einer Selbstanzeige (§ 9) erst~ 
mals behauptet, daß am Schluß des letzten im 
Kalenderjahr 1978 endenden Wirtschaftsjahres 
Wirtschaftsgüter dem Betriebsvermögen im Sinne 
der einkommensteuerlichen Vorschriften zugehö­
ren, so hat der Abgabepflichtige auf Verlangen der 
Abgabenbehörde die Richtigkeit seiner diesbezügli­
chen Behauptungen zu beweisen; kann ihm ein 
Beweis nach den Umständen nicht zugemutet wer­
den, so genügt die Glaubhaftmachung. Der vorste­
hende Satz gilt sinngemäß, wenn der Abgabepflich­
tige zum 1. Jänner 1979 das Vorhandensein von 
Wirtschaftsgütern offenlegt, die nicht zu einem 
Betriebsvermögen gehören. 

(3) Umstände, die bei Anwendung des § 1 unbe­
rücksichtigt zu bleiben haben, bewirken nicht die 
Aberkennung des Rechtes auf Vornahme des Ver­
lustabzuges gemäß § 18 . Abs. 1 Z 4 EStG 1972 
sowie auf Kürzung des Gewerbeertrages um Fehl­
beträge gemäß § 6 des Gewerbesteuergesetzes 
1953; dies gilt nicht für auf Grund einer Selbstan­
zeige (§ 9) erkennbare Umstände, die das letzte vor 
dem 1. Jänner 1979 endende Wirtschaftsjahr 
betreffen. 

Verkehrsteuerreehtliche Sonderregelungen 

§ 12. (1) §.l ist auf unter das Grunderwerb­
steuergesetz 1955 oder das Erbschafts- und Schen­
kungssteuergesetz 1955 fallende Vorgänge nur dann 
anzuwenden, wenn diese bis 30. Juni 1983 der 
Abgabenbehörde offengelegt werden. 

(2) Vorgänge, für die nach diesem Bundesgesetz 
die Schenkungssteuer nicht zu erheben ist, sind von 
einer Anwendung des § 11 des Erbschaftssteuerge­
setzes 1955 nicht ausgeschlossen. 

(3) Bei Vorgängen, für die eine Ausnahme von 
der Besteuerung nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 3 des 
Grunderwerbsteuergesetzes 1955 bedingt gewährt 
wurde, haben lediglich Umstände, die die Höhe der 
Bemessungsgrundlage betreffen, nach § 1 unbe­
rücksichtigt zu bleiben. 

1283 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



1283 der Beilagen 5 

ABSCHNITT 11 

Begünstigende Sondermaßnahmen im Bereich des 
Devisenrechtes 

§ 13. Wenn eine Person nach dem 31. Dezember 
1982, spätestens jedoch bis zum 30. Juni 1983, ihre 
nicht ordnungsgemäß bewilligten Devisentransak­
tionen qder devisenrechtlich nicht angemeldeten 
Forderungen gegen Ausländer aus eigenem Antrieb 
der Oesterreichischen Nationalbank bekanntgibt 
und einen den devisenrechtlichen Bestimmungen 
entsprechenden Zustand herstellt, darf gegen diese . 
Person kein Strafverfahren nach dem Devisenge­
setz eingeleitet werden. Dies hat je nach Lage des 
Falles durch entsprechende Anmeldung auf Grund 
des § 15 des Devisengesetzes oder durch Einbrin­
gung von Anträgen auf nachträgliche devisenrecht­
liche Bewilligung bei der Oesterreichischen N atio­
nalbank zu erfolgen; wird eine Bewilligung nicht 
erteilt, sind die devisenwinschaftlichen Folgen von 
Verstößen gegen das Devisengesetz innerhalb einer 
von der Oesterreichischen Nationalbank festzuset­
zenden Frist rückgängig zu machen. 

§ 14. Der im § 13 angeführte Verfolgungsver­
zicht findet nur auf jene Sachverhalte Anwendung, 
welche der Oesterreichischen Nationalbank 
bekanntgegeben werden. 

ABSCHNITT III 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1983 in 
Kraft. 

ABSCHNITT IV 

VoUziehung 

Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes sind 
der Bundesminister für Finanzen sowie hinsichtlich 
des § 1 Abs. 2 des Abschnittes I und des Abschnit­
tes II, soweit diese Bestimmungen von den Gerich­
ten zu vollziehen sind, der Bundesminister für 
Justiz betraut. 

1283 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




